
•trie für den Inneren Bedarf (Verbrauch) zu 
legen.

24. Während der Besatzungszeit ist Deutschland 
als eine wirtschaftliche Einheit zu betrachten. 
Mit diesem Ziel sind gemeinsame Richtlinien 
aufzustellen hinsichtlich:
a) der Erzeugung und der Verteilung der Pro

dukte der Bergbau- und der verarbeitenden 
Industrie;

b) der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und der 
Fischerei;

c) der Löhne, der Preise und der Rationierung;
d) des Import- und Exportprogramms für 

Deutschland als Ganzes;
e) der Währung und des Bankwesens, der zen

tralen Besteuerung und der Zölle;
f) der Reparationen und der Beseitigung des 

militärischen Industriepotentials?
g) des Transport- und Verkehrswesens.

Bei der Durchführung dieser Richtlinien sind 
gegebenenfalls die verschiedenen örtlichen Be
dingungen zu berücksichtigen.

15. Es ist eine alliierte Kontrolle über das deutsche 
Wirtschaftsleben zu errichten, jedöch nur in 
den Grenzen, die notwendig sind:
a) zur Erfüllung des Programms der indu

striellen Abrüstung und Entmilitarisierung, 
der Reparationen und der erlaubten Aus- 
und Einfuhr;

b) zur Sicherung der Warenproduktion und der 
Dienstleistungen, die zur Befriedigung der 
Bedürfnisse der Besatzungsstreitkräfte und 
der verpflanzten Personen in Deutschland 
notwendig sind und die wesentlich sind für 
die Erhaltung eines mittleren Lebens
standards in Deutschland, der den mittleren 
Lebensstandard der europäischen Länder 
nicht übersteigt. (Europäische Länder in 
diesem Sinne sind alle europäischen Länder 
mit Ausnahme des Vereinigten Königreiches 
und der Sowjetunion);

c) zur Sicherung — in der Reihenfolge, die der 
Kontrollrat festsetzt — einer gleichmäßigen 
Verteilung der wesentlichsten Waren unter 
den verschiedenen Zonen, um ein aus
geglichenes Wirtschaftleben in ganz Deutsch
land zu schaffen und die Einfuhrnotwendig
keit einzuschränken;

d) zur Überwachung der deutschen Industrie 
und aller wirtschaftlichen und finanziellen 
internationalen Abkommen einschließlich 
der Aus- und Einfuhr mit dem Ziel der 
Unterbindung einer Entwicklung des Kriegs
potentials Deutschlands und der Erreichung 
der anderen genannten Aufgaben;

e) zur Überwachung aller deutschen öffent 
liehen oder privaten wissenschaftlichen 
Forschungs- oder Versuchsanstalten, Labo 
ratorien usw., die mit einer Wirtschafte* 
tätigkeit verbunden sind.

36. Zur Einführung und Unterstützung der wirb 
schaftlichen Kontrolle, die durch den Kontrolb 
rat errichtet worden ist, ist ein deutscher Ver
waltungsapparat zu schaffen. Den deutschen 
Behörden ist nahezulegen, in möglichst vollem

Umfange die Verwaltung dieses Apparates zu 
fördern und zu übernehmen. So ist dem deut
schen Volk klarzumachen, daß jdte Verant
wortung für diese Verwaltung und deren Ver
sagen auf ihm ruhen wird. Jede deutsche Ver
waltung, die dem Ziel der Besatzung nicht ent
sprechen wird, wird verboten werden.

17. Es sind unverzüglich Maßnahmen zu treffen 
zur:
a) Durchführung der notwendigen Instand

setzungen des Verkehrswesens,
b) Hebung der Kohlenerzeugung,
c) weitestmöglichen Vergrößerung der land

wirtschaftlichen Produktion und
d) Durchführung einer beschleunigten Instand

setzung der Wohnungen und der wichtigsten 
öffentlichen Einrichtungen.

18. Der Kontrollrat hat entsprechende Schritte zur 
Verwirklichung der Kontrolle und der Ver
fügung über alle deutschen Guthaben im Aus
lande zu übernehmen, welche noch nicht unter 
die Kontrolle der alliierten Nationen, die an 
dem Krieg gegen Deutschland teilgenommen 
haben, geraten sind.

19. Die Bezahlung der Reparationen soll dem 
deutschen Volke genügend Mittel belassen, um 
ohne eine Hilfe von außen zu existieren. Bei 
der Aufstellung des Haushaltsplanes Deutsch
lands sind die nötigen Mittel für die Einfuhr 
bereitzustellen, die durch den Kontrollrat in 
Deutschland genehmigt worden ist. Die Ein
nahmen aus der Ausfuhr der Erzeugnisse der 
laufenden Produktion und der Warenbestände 
dienen in erster Linie der Bezahlung dieser 
Einfuhr. Die hier erwähnten Bedingungen 
werden nicht angewandt bei den Einrichtungen 
und Produkten, die in den Punkten 4a und 4b 
der Übereinkunft über die deutschen Repara
tionen erwähnt sind.

IV.
Reparationen aus Deutschland

In Übereinstimmung mit der Entscheidung der 
Krim-Konferenz, wonach Deutschland gezwungen 
werden soll, in größtmöglichem Ausmaß für die 
Verluste und die Leiden, die es den Vereinten Na
tionen verursacht hat, und wofür das deutsche Volk 
der Verantwortung nicht entgehen kann, Ausgleich 
zu schaffen, wurde folgende Übereinkunft über 
Reparationen erreicht:

1. Die Reparationsansprüche der UdSSR sollen 
durch Entnahmen aus der von der UdSSR be
setzten Zone in Deutschland und durch an
gemessene deutsche Auslandsguthaben befrie
digt werden.

2. Die UdSSR wird die Reparationsansprüche 
Polens aus ihrem eigenen Anteil an den Repa
rationen befriedigen.

3. Die Reparationsansprüche der Vereinigten 
Staaten, des Vereinigten Königreiches und der 
anderen zu Reparationsforderungen berechtig
ten Länder werden aus den westlichen Zonen 
und den entsprechenden deutschen Auslands
guthaben befriedigt werden.
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